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Regeste

Revision (Mord, fehlende Schuldfähigkeit; Anordnung einer Massnahme) | Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Strittig ist, ob die Vorinstanz zu Recht geschlossen hat, im Verlauf der stationären Therapie
gewonnene medizinische Erkenntnisse stellten keinen Grund dar, um das rechtskräftige
Urteil der Erstinstanz im Strafpunkt und den Beschluss der Vorinstanz aufzuheben und die
Frage der Schuldfähigkeit ( Art. 19 StGB ) im Lichte des neuen Beweismittels einer neuen
Beurteilung zuzuführen (vgl. Art. 413 Abs. 2 f. und 414 StPO). Nicht strittig ist die
unabhängig vom Strafpunkt getroffene Massnahme (vgl. Art. 19 Abs. 3 StGB ). Mit Blick
auf den Prozessgegenstand ist auf die Beschwerde nicht einzutreten, soweit darin ein
reformatorischer Entscheid im Schuld- und Strafpunkt verlangt wird.

E. 2
Der Beschwerdeführer rügt, der vorinstanzliche Beschluss verletze Art. 410 Abs. 1 lit. a
StPO . Er weist darauf hin, dass der Gutachter Dr. C.________ in seinem im ursprünglichen
Verfahren erstellten Gutachten vom 9. Juni 2015 dem Beschwerdeführer zunächst eine
vollständige Schuldfähigkeit attestiert habe und in seinem späteren Gutachten vom 4.
Oktober 2016 davon ausgegangen sei, dass beim Beschwerdeführer im Tatzeitpunkt
deutliche prodromale Erkrankungssymptome, wenn auch nicht das Vollbild einer
schizophrenen Episode vorgelegen habe. Aufgrund der medizinischen Erkenntnisse im
Strafvollzug sei entgegen dem psychiatrischen Gutachten vom 4. Oktober 2016 davon
auszugehen, dass er im Tatzeitpunkt schwer krank und vollständig schuldunfähig gewesen
sei. Der im Vollzug erstellte Bericht der Klinik D.________ vom 16. Dezember 2020
enthalte Schilderungen des Beschwerdeführers hinsichtlich eines starken
Beeinträchtigungs- und Verfolgungsgeschehens mit halluzinatorischen Symptomen,
massivem Bedrängniserleben im Tatzeitpunkt und Fehlinterpretationen, Angst vor dem
späteren Opfer sowie die Einschätzung, dass der Beschwerdeführer im Tatzeitpunkt schwer
krank und vollständig schuldunfähig gewesen sei. Damit stelle das Gutachten von Dr.
C.________, auf dem das Urteil hinsichtlich der Schuldfähigkeit basiert habe, eine falsche
Tatsachengrundlage im Urteilszeitpunkt dar. Die heute bekannten Tatsachen seien dem
damaligen Gutachter nicht bekannt gewesen und man sei von anderen Umständen, mithin
gerade nicht von einem Vollbild einer schizophrenen Episode ausgegangen. Darin liege ein
fundamentaler Unterschied zur Einschätzung der aktuell behandelnden Therapeuten.

E. 3
Nach Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO kann die durch ein rechtskräftiges Urteil beschwerte
Person dessen Revision unter anderem dann verlangen, wenn neue, vor dem Entscheid



eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen, die geeignet sind, einen
Freispruch, eine wesentlich mildere oder wesentlich strengere Bestrafung der verurteilten
Person oder eine Verurteilung der freigesprochenen Person herbeizuführen.
Revisionsrechtlich neu sind zum Zeitpunkt des früheren Urteils bestehende Tatsachen oder
Beweismittel, wenn sie dem Gericht zur Zeit der Urteilsfällung nicht bekannt waren ( BGE
137 IV 59 E. 5.1.2; Urteil 6B_1451/2019 vom 11. Juni 2020 E. 2.3). Die neuen Tatsachen
oder Beweismittel müssen zudem erheblich sein, d.h. geeignet, die tatsächlichen
Grundlagen des zu revidierenden Urteils so zu erschüttern, dass aufgrund des veränderten
Sachverhalts ein wesentlich milderes Urteil möglich ist ( BGE 145 IV 197 E. 1.1 S. 199;
137 IV 59 E. 5.1.4; Urteile 6B_733/2020 vom 16. April 2021 E. 3.2.1; 6B_962/2020 vom 9.
Februar 2021 E. 5.2 mit Hinweisen). Die Wiederaufnahme des Verfahrens ist gerechtfertigt,
wenn neue medizinische Dokumente zeigen, dass das Strafurteil wahrscheinlich auf
ungenauen, unvollständigen oder falschen tatsächlichen Annahmen beruht. Dies trifft
einmal dann zu, wenn eine neue Expertise klare Fehler der früheren gutachterlichen
Einschätzung zutage fördert, und diese Hinweise geeignet sind, die Beweisgrundlage des
Urteils zu erschüttern (Urteile 6B_1451/2019 vom 11. Juni 2020 E. 2.3; 6B_413/2016 vom
2. August 2016 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Ein Revisionsgrund kann auch vorliegen, wenn ein
medizinischer Bericht neu entdeckte, aber vorbestehende Tatsachen dokumentiert, aufgrund
derer es wahrscheinlich erscheint, dass die entsprechenden Aussagen der früheren Expertise
in einer sachgerichtlichen Abwägung der Beweise nicht mehr Bestand haben werden (vgl.
BGE 137 IV 59 E. 5.1.2 S. 67; Urteil 6B_1451/2019 vom 11. Juni 2020 E. 2.3 mit
Hinweis). Wären die später gewonnenen Erkenntnisse in einem solchen Fall schon bei
Erstellung des früheren Gutachtens bekannt gewesen, dürfte es denn auch wesentlich anders
ausgefallen sein, wenn auch nicht notwendigerweise gleich wie das aktuelle (Urteil
6B_1451/2019 vom 11. Juni 2020 E. 2.3). Der Umstand allein, dass eine Expertenmeinung
von derjenigen des früheren Gutachters abweicht, bildet jedoch keinen Revisionsgrund. So
ist es revisionsrechtlich unerheblich, dass eine neue Evaluation der Psychopathie zu einer
anderen Diagnose oder Prognose führt, wenn im Wesentlichen die gleichen medizinischen
Befunde dahinter stehen (vgl. BGE 144 IV 321 E. 3.2; Urteil 6B_1451/2019 vom 11. Juni
2020 E. 2.3). Solange die neue medizinische Stellungnahme einen gesundheitlichen
Zustand bloss anders interpretiert und sich die frühere gutachterliche Festlegung auch im
Licht der neuen Erkenntnisse im Rahmen des vertretbaren medizinischen Ermessens hält,
ist regelmässig keine neue Tatsache im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO gegeben. In
der Psychiatrie kann ein und dieselbe Störung je nach zugrundegelegtem psychiatrischem
Konzept diagnostisch unterschiedlich erfassbar sein. Nicht die neue Etikette einer
veränderten Diagnose begründet einen Revisionsgrund, sondern das dahinter stehende
abweichende medizinische Substrat, das beispielsweise eine neue Beurteilung der
Schuldfähigkeit erfordert (Urteil 6B_1451/2019 vom 11. Juni 2020 E. 2.3). Ob eine
Tatsache oder ein Beweismittel neu und gegebenenfalls geeignet ist, die tatsächlichen
Grundlagen des zu revidierenden Urteils zu erschüttern, stellt eine Tatfrage dar, die das
Bundesgericht nur auf Willkür überprüft. Rechtsfrage ist demgegenüber, ob die allfällige
Veränderung der tatsächlichen Grundlagen rechtlich relevant ist, das heisst zu einem im
Schuld- oder Strafpunkt für die verurteilte Person günstigeren Urteil führen kann ( BGE
130 IV 72 E. 1; Urteile 6B_1120/2020 vom 26. August 2021 E. 2.3; 6B_1175/2020 vom 26.
April 2021 E. 3.2; je mit Hinweisen).

E. 4



Die Vorinstanz erwägt, das mit dem Revisionsgesuch angefochtene erstinstanzliche Urteil
gehe von einer im mittleren Grade reduzierten Schuldfähigkeit des Beschwerdeführers aus.
Das erstinstanzliche Gericht habe dabei das Gutachten von Dr. C.________ vom 4. Oktober
2016 und die Aussagen des Gutachters anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung
berücksichtigt. Der Gutachter habe dem Beschwerdeführer eine paranoide Schizophrenie
diagnostiziert und untersucht, ob der Beschwerdeführer bereits im Tatzeitpunkt erkrankt
gewesen sei. Als problematisch erachtet habe der Gutachter, dass bei der Bewertung der
vom Beschwerdeführer angegebenen Darstellungen zum Tatgeschehen gewisse
Schilderungen zum ersten Mal in einem Zeitpunkt erfolgt seien, indem der
Beschwerdeführer schwer psychisch erkrankt gewesen sei. Gemäss Gutachter könne nicht
differenziert werden, ob der Beschwerdeführer etwas offen lege, was schon zum
Tatzeitpunkt vorgelegen sei oder ob er in wahnhafter Verarbeitung des Geschehenen
Umdeutungen und Neu-Interpretationen vornehme. Der Gutachter habe sich vor diesem
Hintergrund mit drei Hypothesen auseinandergesetzt. Er habe geprüft, ob sich der
Beschwerdeführer im Tatzeitpunkt in einer guten psychischen Verfassung mit
normal-psychologischem Motivationshintergrund mit späterem Ausbruch der
Schizophrenie befunden habe, ob er unter einer ersten Episode einer paranoiden
Schizophrenie gelitten habe oder ob er deutliche prodromale Erkankungssymptome gezeigt
habe, ohne dass das Vollbild einer schizophrenen Episode vorgelegen habe. In der
Prodromalphase lägen Erkrankungssymptome des brüchigen Realitätsbezugs, der
Wahnstimmung, dem erhöhten Misstrauen, der verstärkten Reizbarkeit, der erhöhten
Aggressionsneigung sowie dem flüchtigen Auftreten halluzinatorischer Phänomene vor.
Der Gutachter sei zum Schluss gekommen, dass sich die zwischenzeitlich schwer
ausgeprägte Schizophrenie des Beschwerdeführers im Tatzeitpunkt in der Prodromalphase
(Vorlaufsphase) befunden habe. Gegen eine schwer ausgeprägte Psychose mit
Zusammenbruch der Einsichtsfähigkeit im Tatzeitpunkt habe für den Gutachter gesprochen,
dass es tatzeitnah keine Angaben in Bezug auf Wahn und auch keine Hinweise auf ganz
ungeordnetes Verhalten, Halluzinationen und formale Denkstörungen gegeben habe. Auch
dem Nachtatverhalten liessen sich keine Hinweise darauf entnehmen. Die
Einsichtsfähigkeit des Beschwerdeführers ergebe sich auch aus seinen Angaben gegenüber
der Polizei, in denen klar Unrechtsbewusstsein, aber auch Taktieren mit einem anfänglichen
Verschweigen des eigentlichen Tatgeschehens zu erkennen sei. Durch die typisch
affektiven Veränderungen sei von einer in mittlerem Masse verminderten Steuerungs- und
damit auch einer in mittlerem Masse verminderten Schuldfähigkeit auszugehen. Die
Vorinstanz erwägt ferner, der Jahresbericht/Verlaufsbericht vom 16. Dezember 2020 der
Klinik D.________ halte fest, im Einklang mit dem Gutachten aus dem Jahr 2016 sei
aufgrund der später bekannt gewordenen schizophrenen Erkrankung anzunehmen, dass der
Beschwerdeführer im Tatzeitpunkt krankheitsbedingt mindestens unter deutlichen
affektiven Veränderungen wie erhöhter Reizbarkeit und Aggressivität gelitten haben müsse.
Inzwischen hätten sich die Hinweise darauf vermehrt, dass die Handlungen des
Beschwerdeführers bereits beim Anlassdelikt von produktiv-psychotischen Symptomen
beeinflusst gewesen seien. Aktuell berichte der Beschwerdeführer von einem starken
Beeinträchtigungs- und Verfolgungserleben mit halluzinatorischen Symptomen und
massivem Bedrängniserleben im Tatzeitpunkt und Fehlinterpretationen. Eine
Verdeutlichungstendenz scheine aufgrund der Systematisierung und des Detailreichtums
des offen gelegten Wahnsystems unwahrscheinlich. Die ständig wechselnden Angaben zum
Tatmotiv in den zeitnahen Einvernahmen und das ziellose Nachtatverhalten wiesen zudem



auf einen brüchigen und psychotisch verzerrten Bezug zur Realität und zum eigenen
Erleben hin. Aus heutiger Sicht hätten gesamthaft die wahnhaften Veränderungen mit
gesteigerter Impulsivität, Hostilität und Anspannung, in Kombination mit sowohl diffusem
als auch konkretem Beeinträchtigungs- und Bedrohungserleben zu einer psychotisch
motivierten Wehrhaftigkeit und überschiessender Aggressivitätsneigung und letztlich zur
schweren Gewalttat geführt. Die Migration, sprachlichen Barrieren, soziale Desintegration
beziehungsweise Isolation, Arbeitslosigkeit, der unklare Aufenthaltsstatus sowie
möglicherweise reale Konfliktsituationen in einem sozial prekären Umfeld seien als
hinzukommende situative Belastungsfaktoren zu nennen. Möglicherweise habe auch der
regelmässige Alkohol- und Khatkonsum zusätzlich zu einer Enthemmung beigetragen. Die
Vorinstanz weist darauf hin, dass der Gutachter die Hypothese, wonach der
Beschwerdeführer bereits im Tatzeitpunkt vorallem krankheitsbedingt bestimmt worden sei
und nicht von seiner Störung des Realitätsprüfungsvermögens berichtet habe, für wenig
wahrscheinlich erachtet habe. Der Gutachter habe diesbezüglich berücksichtigt, dass der
Beschwerdeführer tatzeitnah nur von einem eskalierenden Streit berichtet habe und habe es
für gut möglich erachtet, dass der Beschwerdeführer rückblickend das Tatgeschehen in
wahnhaft deformierter Weise wiedergegeben habe. Dem Gutachter seien die Aussagen des
Beschwerdeführers, wonach er sich vom späteren Opfer bedroht gefühlt habe, dessen
Handlungen wie häufiges Telefonieren jeweils als feindlich interpretiert habe und es
Momente gegeben habe, in denen ein Messer in der Wohnung gelegen sein soll, was er in
besonderer, wahnartiger Weise auf sich bezogen habe, bekannt gewesen. Neu spreche der
Beschwerdeführer davon, Angst davor gehabt zu haben, von dem späteren Opfer getötet zu
werden, allenfalls auch im Schlaf. Er spreche ferner davon, dass er eine solch hohe
Anspannung gehabt habe, dass er sich wenige Tage vor der Tat auf dem Polizeiposten
vorgestellt habe, wo er allerdings sein Bedrohungspotential nicht offen gelegt habe. Indem
der Beschwerdeführer von einem "schwarzen Mann", der alle Gläubigen täuschen werde
und einem "Zeichen" im Gesicht des Opfers rede, seien die Darstellungen im
Verlaufsbericht noch etwas detaillierter. Dies löse aber das Problem nicht, dass die
nachträglichen Äusserungen des Beschwerdeführers schwer zu bewerten seien. Der
Gutachter habe unter Berücksichtigung der tatzeitnahen Anhaltspunkte sowie dem
Nachtatverhalten nachvollziehbar und plausibel dargelegt, weswegen davon auszugehen
sei, dass der Beschwerdeführer im Tatzeitpunkt noch nicht das Vollbild einer
schizophrenen Episode aufgewiesen habe. Dem Gutachter seien die im Revisionsverfahren
vorgebrachten Tatsachen im Grundsatz und in weiten Teilen bekannt gewesen und er habe
diese nachvollziehbar berücksichtigt. Auch das urteilende Gericht habe sich mit der
Problematik der nachträglichen Beurteilung der späteren Aussagen des Beschwerdeführers
befasst. Neue Tatsachen im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO lägen damit nicht vor.

E. 5
Strittig ist, ob mit dem Verlaufsbericht neu entdeckte, aber vorbestehende Tatsachen
dokumentiert sind, aufgrund derer es wahrscheinlich erscheint, dass die Aussagen des
Gutachters im ursprünglichen Verfahren in einer sachgerichtlichen Abwägung der Beweise
nicht mehr Bestand haben. Bei der Erstellung des Gutachtens im Jahre 2016 war dem
Gutachter bereits bekannt, dass der Beschwerdeführer sich durch das spätere Opfer bedroht
fühlte, von in der Wohnung herumliegenden Messern sprach, das Telefonieren des späteren
Opfers als feindlich interpretiert hat und dass der Beschwerdeführer vor der Tat die Polizei
aufgesucht hat. Gegenüber dem erstinstanzlichen Urteil neu sind die Schilderungen des
Beschwerdeführers zu seiner Angst, von dem späteren Opfer getötet zu werden, dass er sich



wegen seiner hohen Anspannung auf dem Polizeiposten vorgestellt habe, betreffend eines
Endzeitszenarios, eines "schwarzen Mannes", der alle Gläubigen täuschen werde und
"Zeichen" im Gesicht des späteren Opfers (oben E. 3). Nicht abschliessend zu beurteilen ist,
ob es sich bei diesen Wahrnehmungen um vorbestehende Tatsachen handelt oder ob der
Beschwerdeführer nachträglich in wahnhafter Verarbeitung des Geschehenen
Umdeutungen und Neu-Interpretationen vorgenommen hat. Die im Verlaufsbericht
dokumentierten Schilderungen entsprechen den für die Prodromalphase im Gutachten
beschriebenen Erkrankungssymptomen des brüchigen Realitätsbezugs, der Wahnstimmung,
dem erhöhten Misstrauen, der verstärkten Reizbarkeit, der erhöhten Aggressionsneigung
sowie dem flüchtigen Auftreten halluzinatorischer Phänomene (oben E. 3). Die bereits
bekannten Symptome sind mit den Schilderungen des Beschwerdeführers im
Verlaufsbericht detaillierter dokumentiert. Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass sie sich in
ihrer Intensität derart von den ursprünglich geschilderten Wahrnehmungen unterscheiden,
dass im Vergleich zum Gutachten aus dem Jahr 2016 hinsichtlich der Symptome von einer
revisionsrechtlich relevanten, abweichenden medizinischen Grundlage auszugehen ist.
Neue Hinweise auf im Tatzeitpunkt bestehende und dem Sachgericht nicht bekannte
Symptome liegen nicht vor. Anders als im Urteil 6B_1451/2019 vom 11. Juni 2020
dokumentiert der Verlaufsbericht kein tatrelevantes Krankheitsgeschehen, dass sich
tiefgreifend von jenem unterscheidet, das für den früheren Gutachter massgebend war (vgl.
Urteil 6B_1451/2019 vom 11. Juni 2020 E. 2.8). Die im Verlaufsbericht enthaltene
Einschätzung, wonach die krankheitsbedingten affektiven Veränderungen zur schweren
Gewalttat geführt haben, stützt sich ferner auf eine vom damaligen Gutachten abweichende
Würdigung der tatzeitnahen Angaben sowie des Nachtatverhaltens. Der Gutachter wertete
diese Aspekte als Hinweis darauf, dass im Tatzeitpunkt keine schwer ausgeprägte Psychose
mit Zusammenbruch der Einsichtsfähigkeit vorlag (oben E. 3). Im Verlaufsbericht wird
hingegen festgehalten, die ständig wechselnden Angaben des Beschwerdeführers zum
Tatmotiv in den zeitnahen Einvernahmen und das ziellose Nachtatverhalten seien Hinweise
auf einen brüchigen und psychotisch verzerrten Bezug zur Realität und zum eigenen
Erleben und den inneren Handlungsmanövern im damaligen Zeitpunkt. Die im
Verlaufsbericht abweichende Würdigung dieser Aspekte beschränkt sich auf eine neue
Interpretation der bereits bekannten tatzeitnahen Angaben sowie des Nachtatverhaltens. Der
Beschwerdeführer bringt nicht vor, dass neue Hinweise auf im Tatzeitpunkt bestehende und
dem Sachgericht nicht bereits bekannte tatzeitnahe Angaben oder Verhaltensweisen
vorliegen. Die vom Beschwerdeführer vorgebrachte Schlussfolgerung des Verlaufsberichts
beruht demnach auf den dem Sachgericht bereits bekannten schuldrelevanten Umständen,
insbesondere den vom Beschwerdeführer geschilderten Symptomen, den tatzeitnahen
Angaben und dem Nachtatverhalten. Im Verlaufsbericht werden die genannten Aspekte
diagnostisch anders erfasst als im Gutachten aus dem Jahr 2016, ohne dass die frühere
Diagnose nicht mehr im Rahmen des vertretbaren medizinischen Ermessens erscheinen
würde. Die Frage, ob aufgrund dieser für die Schuldfähigkeit im Wesentlichen bereits
bekannten Grundlagen von einer vollständigen Schuldunfähigkeit auszugehen gewesen
wäre, betrifft die Rechtsanwendung, ohne dass sie auf einem revisionsrechtlich relevanten,
neuen Sachverhalt zu beurteilen wäre. Die geltend gemachte Verletzung von Bundesrecht
ist zu verneinen.

E. 6
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem
Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten ( Art. 66 Abs. 1



BGG ). Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist wegen Aussichtslosigkeit
abzuweisen. Seiner finanziellen Lage ist bei der Bemessung der Gerichtskosten Rechnung
zu tragen ( Art. 65 Abs. 2 BGG ).
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